
Prüfungsausschuss und Aufgaben von Prüfern und Prüferinnen (HwO) 

Die Regelungen zum Aufbau und zur Organisation des Prüfungswesens sind in der Handwerksordnung 

festgeschrieben. Für die Abnahme von Prüfungen errichtet die zuständige Stelle Prüfungsausschüsse. 

Mehrere zuständige Stellen können auch beschließen, einen gemeinsamen Prüfungsausschuss zu 

errichten (§ 33 HwO).  

Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern (§ 34 HwO): 

► einem Vertreter/einer Vertreterin der Arbeitnehmerseite,

► einem Vertreter/einer Vertreterin der Arbeitgeberseite und

► einem Vertreter/einer Vertreterin der berufsbildenden Schule.

Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeitgeber und der 

Arbeitnehmer sein. Die Prüfer und Prüferinnen müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die 

Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein. Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Die 

Mitglieder werden von der zuständigen Stelle längstens für fünf Jahre berufen (§ 34 HwO).  

Bei Interesse an der Prüfertätigkeit können sich erfahrene Ausbilder und Ausbilderinnen an die für 

ihren Betrieb zuständige Stelle wenden. Gerne geben auch Innungen und Gewerkschaften Auskunft.  

Prüfer und Prüferinnen nehmen durch die Abnahme von Prüfungen eine verantwortungsvolle Funktion 

in der beruflichen Bildung wahr und tragen wesentlich zur Sicherung und zum Erhalt der Qualität in 

der Berufsbildung bei. Die Aufgaben der ehrenamtlichen Prüfer und Prüferinnen sind in der 

Handwerksordnung, detaillierter der Musterprüfungsordnung für die Durchführung von Gesellen- und 

Umschulungsprüfungen des Hauptausschusses des BIBB, festgelegt.  

Aufgabe der Prüfer und Prüferinnen ist es, 

► Prüfungsaufgaben zu erstellen, sofern diese nicht überregional oder von einem

Aufgabenerstellungsausschuss erarbeitet werden,

► Prüfungsaufgaben zu beschließen,

► schriftlich, mündlich und/oder praktisch durchgeführte Prüfungen abzunehmen,

► einzelne Prüfungsleistungen sowie die Prüfung insgesamt zu bewerten und das Bestehen oder

Nichtbestehen der Prüfung zu beschließen,

► eine Niederschrift über den Ablauf der Prüfung und die für die Bewertung wesentlichen

Tatsachen anzufertigen,

► an den Sitzungen des Prüfungsausschusses zur Vor- und Nachbereitung der Prüfungen

teilzunehmen.

Die Verfahrensgrundlage bilden die vom Berufsbildungsausschuss der zuständigen Stellen erlassene 

Prüfungsordnung für die Gesellenprüfung sowie die Prüfungsbestimmungen der Ausbildungsordnung. 

Weitere Informationen: 

 Musterprüfungsordnung für die Durchführung von Gesellen- und Umschulungsprüfungen (Empfehlung Nr. 121

des Hauptausschusses des BIBB) [https://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA121.pdf]

 Prüferportal [https://www.prueferportal.org]
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